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 mail@zaek-saar.de 

__________________________________________________________________________ 
 
 

 Nr. 15/2025 vom 18. Dezember 2025 
 
 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

sehr geehrter Herr Kollege, 

 

die Vorstände der zahnärztlichen Körperschaften des Saarlandes wün-

schen Ihnen, Ihren Angehörigen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern Ihrer Praxis 

 

ein FROHES WEIHNACHTSFEST 

und 

ein GLÜCKLICHES NEUES JAHR. 

 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstellen schließen sich 

diesen Wünschen an. 
 
 
 Ärztekammer des Saarlandes Kassenzahnärztliche Vereinigung 
 - Abteilung Zahnärzte - Saarland 

 Dr. Lea Laubenthal Jürgen Ziehl 
 Vorsitzende Präsident 

 

mailto:service@kzv-saarland.de
mailto:mail@zaek-saar.de
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C. Mitteilungen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Saarland 
 
 
1. HVM-Anpassungen zum 01.01.2026 
 

Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 2 des HVM der KZVS: 
 
Die Anlage 2 zum Honorarverteilungsmaßstab (HVM) enthält die Honorar-Regelungen für 
die kieferorthopädisch behandelnden Praxen und das kieferorthopädische Budget. Diese An-
lage 2 zum HVM wird vollständig erneuert. Bisher erfolgte die Honorarverteilung mithilfe von 
sog. individuellen Praxisbudgets. Diese haben sich allerdings in den letzten Jahren als schwie-
rig umsetzbar erwiesen. 
 
Daher hat die Vertreterversammlung in ihrer Sitzung am 26.11.2025 dafür votiert, die Hono-
rarverteilung im Bereich KFO analog zu der Verteilung nach der Anlage 1 zum HVM über 
Grenzwerte zu regeln. 
 
Auf dieser Basis erfolgt in dieser MSZ-Ausgabe neben der Bekanntmachung der HVM-Grenz-
werte gemäß Anlage 1 zum HVM (KCH-, KBR- und PAR-Leistungen) auch – erstmals – die 
Bekanntmachung der HVM-Grenzwerte gemäß Anlage 2 zum HVM (KFO-Leistungen). 
 
Die Benehmensherstellung mit den Krankenkassen zu den HVM-Änderungen ist erfolgt.  
 
Die Änderungen an der Anlage 2 zum HVM haben ausschließlich Auswirkungen auf die kie-
ferorthopädisch behandelnden Praxen und das kieferorthopädische Budget. 
 

 Die ab dem 01.01.2026 geltende HVM-Fassung steht in Kürze auf unserer Website be-

reit: 
 

https://www.kzv-saarland.de/praxen/abrechnung/hvm-grenzwerttabelle 
 

 Zu Beginn des Jahres 2026 werden wir für die Kieferorthopädinnen und Kieferorthopä-

den eine HVM-Informationsveranstaltung anbieten – nähere Informationen kommen in 
Kürze per Mail! 

 
 
 
2. HVM-Grenzwerte für das 1. Quartal 2026 (Anlage 1 HVM) 
 

Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 3 der Anlage 1 zum HVM der KZVS: 
 
Für das Quartal 1/2026 hat der Vorstand – den Regelungen der Anlage 1 zum Honorarvertei-
lungsmaßstab (HVM) entsprechend –, für den Bereich der KCH-, KBR- und PAR-Leistungen 
die vorläufigen Basisgrenzwerte (Punkte pro Fall) ermittelt und festgelegt. 
 
Die sich daraus ergebenden vorläufigen Grenzwerte sind nach Abschluss der Abrech-
nung für das 1. Quartal 2026 einer Korrektur nach oben oder unten zugänglich. 
 
Oberhalb der vorläufigen Grenzwerte wird die überschreitende Punktmenge vermindert ver-
gütet. Bei den ausgewiesenen Grenzwerten (Punkte pro Fall) ist eine Erhöhung oder Absen-
kung – ausgehend von der Fallzahlstufe 651 bis 750 Fälle (Basisgrenzwert) – bereits einge-
rechnet. 

https://www.kzv-saarland.de/praxen/abrechnung/hvm-grenzwerttabelle
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Die Ermittlung der Basiswerte für das Quartal 1/2026 beruht auf den abgerechneten Punkt-
mengen für KCH, KBR- und PAR-Leistungen des entsprechenden Vorjahresquartals (1/2025). 
 
Es war des Weiteren eine Änderung der Basisgrenzwerte nach § 2 Abs. 2 Bst. c) der Anlage 1 
zum HVM wegen erforderlicher Anpassungen an die Entwicklung der Gesamtvergütung not-
wendig. 
 
Im Ergebnis dieser beiden Rechenschritte ergeben sich die in der Grenzwert-Tabelle darge-
stellten vorläufigen Basisgrenzwerte für das Quartal 1/2026. 
 

 Die Grenzwertübersicht „KCH-, KBR- und PAR-Leistungen“ für das Quartal 1/2026 

ist diesem MSZ als Anlage beigefügt. Sie steht auch auf unserer Website zum Download 
bereit: 

 
https://www.kzv-saarland.de/praxen/abrechnung/hvm-grenzwerttabelle 

 
 
 
3. HVM-Grenzwerte für das 1. Quartal 2026 (Anlage 2 HVM) 
 

Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 4 der Anlage 2 zum HVM der KZVS: 
 
Für das Quartal 1/2026 hat der Vorstand – den Regelungen der Anlage 2 zum Honorarvertei-
lungsmaßstab (HVM) entsprechend –, für den Bereich der KFO-Leistungen die vorläufigen 
Basisgrenzwerte (Punkte pro Fall) ermittelt und festgelegt. 
 
Die sich daraus ergebenden vorläufigen Grenzwerte sind nach Abschluss der Abrech-
nung für das 1. Quartal 2026 einer Korrektur nach oben oder unten zugänglich. 
 
Oberhalb der vorläufigen Grenzwerte wird die überschreitende Punktmenge vermindert ver-
gütet. Bei den ausgewiesenen Grenzwerten (Punkte pro Fall) ist eine Erhöhung oder Absen-
kung – ausgehend von der Fallzahlstufe 351 bis 550 Fälle (Basisgrenzwert) – bereits einge-
rechnet. 
 
Die Ermittlung der Basiswerte für das Quartal 1/2026 beruht auf den abgerechneten Punkt-
mengen für KFO-Leistungen des entsprechenden Vorjahresquartals (1/2025). 
 
Es war des Weiteren eine Änderung der Basisgrenzwerte nach § 2 Abs. 3 der Anlage 2 zum 
HVM wegen erforderlicher Anpassungen an die Entwicklung der Gesamtvergütung notwendig. 
 
Im Ergebnis dieser beiden Rechenschritte ergeben sich die in der Grenzwert-Tabelle darge-
stellten vorläufigen Basisgrenzwerte für das Quartal 1/2026. 
 

 Die Grenzwertübersicht „KFO-Leistungen“ für das Quartal 1/2026 ist diesem MSZ 

als Anlage beigefügt. Sie steht auch auf unserer Website zum Download bereit: 
 

https://www.kzv-saarland.de/praxen/abrechnung/hvm-grenzwerttabelle 
 
 
  

https://www.kzv-saarland.de/praxen/abrechnung/hvm-grenzwerttabelle
https://www.kzv-saarland.de/praxen/abrechnung/hvm-grenzwerttabelle
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4. ZE-Festzuschüsse 2026 | Beschluss des G-BA und Abrechnungshilfe 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die ZE-Festzuschüsse für das Jahr 2026 be-
schlossen. 
 

 Die Festzuschuss-Richtlinie finden Sie auf der Homepage des G-BA: 
 

https://www.g-ba.de/beschluesse/7573/ 
 

sowie unter dem entsprechenden QR-Code:  
 
 
 

 
 
 

 Die Abrechnungshilfe für Festzuschüsse finden Sie auf der Homepage der KZVS: 

 

https://www.kzv-saarland.de/praxen/abrechnung/zahnersatz-bema 

 

 Wie gehabt verzichten wir auf den Versand einer gedruckten und laminierten Fassung der 
Abrechnungshilfe an alle Praxen – insbesondere aus Gründen der Ressourcenschonung. 
Hierfür hoffen wir auf Ihr Verständnis. 

 
 
 
 
5. Anpassung der Vergütung auf Bundesebene für den Versorgungsbereich Unfall-

versicherung für das Jahr 2026 
 
Im Bereich der Unfallversicherung konnte sich die KZBV mit den Unfallversicherungsträgern 
auf eine Erhöhung der Vergütung einigen. Somit steigt der Punktwert in 2026 auf  
 

1,60 Euro. 
 
Die Vergütung für den Bericht Zahnschaden steigt auf 25,92 Euro. 
 

 Punktwert ab 01.01.2026     =     1,60 € 
 

 Bericht Zahnschaden     =   25,92 € 
 

 Erstattung Berufskrankheitenanzeige   =   20,53 € 
 
 
 
 
 
6. Heilfürsorge (Bundespolizei/Bundeswehr) | neue Punktwerte ab dem 01.01.2026 
 
Zwischen der KZBV und dem Bundesministerium des Innern (BMI) und dem Bundesministe-
rium für Verteidigung (BMVg) wurden die Punktwerte im Bereich Heilfürsorge (Bundespolizei, 
Bundeswehr) mit Wirkung zum 01.01.2026 angepasst. 

https://www.g-ba.de/beschluesse/7573/
https://www.kzv-saarland.de/praxen/abrechnung/zahnersatz-bema
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 Die Punktwerte 2026 für den Bereich Heilfürsorge (Bundespolizei und Bundeswehr) 
sind dieser Ausgabe des MSZ als Anlage beigefügt. 

 

 Eine aktualisierte Punktwertübersicht stellen wir Ihnen in Kürze zur Verfügung. 
 

 Bitte berücksichtigen Sie, dass das um die Punktwerte für den Bereich Heilfürsorge 
(Bundespolizei und Bundeswehr) aktualisierte ZE-Abrechnungsmodul in der Ver-
sion 7.4 zu verwenden ist! 

 
 
 
 
7. ZE-Hinweise zum Jahreswechsel 
 
Festzuschüsse bei Verlängerungs- und Änderungsanträgen 
 
Bei einer Verlängerung oder Änderung eines Heil- und Kostenplans bleibt der bei der Bean-
tragung gültige Festzuschuss und Punktwert maßgeblich. 
 
Beispiel: 
 

 
HKP-Ausstellung 04.12.2025 = Festzuschüsse und Punktwert 2025 
Änderungsantrag am 06.02.2026 = Festzuschüsse und Punktwert 2025 
Verlängerungsantrag am 04.05.2026 = Festzuschüsse und Punktwert 2025 
 

 
 
Bei Verlängerungs- und Änderungsanträgen bleibt das ursprüngliche Ausstellungsdatum be-
stehen. 
 
Bei ZE gelten die Festzuschüsse und der Punktwert am Tag der Ausstellung des Heil- und 
Kostenplans. 
 
 
Fehler bei Antragstellung bzw. Abrechnung von Heil- und Kostenplänen vermeiden! 
 

 Korrekte Positionen zum individuellen Löffel bzw. Funktionslöffel: 
 

▪ Individueller Löffel → BEMA-Nr. 98a → BEL-Nr. 021 1 
▪ Funktionslöffel → BEMA-Nr. 98b/c → BEL-Nr. 021 2 
▪ Individualisierte Löffel bitte vermerken. 

 

 Das Auffüllen eines Teleskopes im indirekten Verfahren mit Abdruck mittels Basisteil 
Kunststoff (BEL-Nr. 802 4) wird einer Zahnerweiterung gleichgesetzt → Festzuschuss 
6.4, ggf. 6.4.1. 
 

 Die Festzuschüsse 6.0 – 6.5 können für denselben Kiefer in derselben Sitzung nicht 
kombiniert werden. 

 

 Fällt neben Wiederherstellungsmaßnahmen nach den Festzuschüssen 6.0 – 6.5 eine 
Unterfütterung an, so ist der Festzuschuss 6.6 / 6.7 daneben ansatzfähig. 
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 Korrekte Positionen zu Abrechnung von Klammern siehe Infoblatt auf der Homepage 
der KZV Saarland unter 

 
https://www.kzv-saarland.de/praxen/abrechnung/zahnersatz-bema 

 
 
 
 
8. KFO-Hinweis: Abrechnung von IP-Leistungen 
 
Immer wieder kommt es zu sachlich-rechnerischen Berichtigungsanträgen der Krankenkassen 
bezüglich der von Kieferorthopäden abgerechneten IP-Leistungen. 
 
Aufgrund der eindeutigen Rechtslage konnte den Anträgen der Krankenkassen seitens der 
KZV Saarland nichts entgegengehalten werden, sodass diesen leider stattgegeben werden 
muss.  
 
Um Regresse dieser Art künftig zu vermeiden, möchten wir darauf hinweisen, dass es auf-
grund der allgemeinen Abrechnungsbestimmungen des BEMA-Z allein zu Ihren Lasten geht, 
wenn Sie ein IP-Programm beginnen, während sich der Versicherte parallel bei seinem Haus-
zahnarzt bereits in einem IP-Programm befindet. Bevor Sie IP-Leistungen erbringen, ist es 
deshalb in Ihrem eigenen Interesse, um sich ggfls. vor Regressansprüchen zu schützen, mit 
dem Hauszahnarzt Rücksprache zu halten. 
 
Den Abrechnungsbestimmungen des BEMA-Z Kommentars ist diesbezüglich Folgendes zu 
entnehmen: 
 
Vereinbarte Abrechnungsbestimmungen zum BEMA-Z zu IP Leistungen: 
 
2.8 Abrechnung der Individualprophylaxe durch Zahnärzte für Kieferorthopädie 
 
Mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen besteht Einvernehmen, dass die individualpro-
phylaktischen Leistungen auch von Zahnärzten für Kieferorthopädie erbracht werden können. 
Voraussetzung ist, dass sich die Versicherten bei dem jeweiligen Zahnarzt für Kieferorthopädie 
in kieferorthopädischer Behandlung befinden. In jedem Fall muss, ggf. durch Rücksprache des 
Zahnarztes für Kieferorthopädie mit dem behandelnden Zahnarzt, sichergestellt werden, dass 
nicht mehrere Individualprophylaxe-Programme bei einem Versicherten parallel durchgeführt 
werden. 
 
Diesbezüglich hat das SG Dresden am 19.09.2007 entschieden (Az.: S 11 KA 5061705 Z) und 
festgestellt, dass die Kontaktaufnahme zu dem Hauszahnarzt einen zumutbaren Aufwand dar-
stelle, da der Hauszahnarzt zumindest durch die Vorlage des Bonusheftes festgestellt werden 
könne. 
 
Die Information bitten wir zur Kenntnis zu nehmen und Ihre mit der Praxisverwaltung betrauten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu informieren. 
 
 
 
 
 

https://www.kzv-saarland.de/praxen/abrechnung/zahnersatz-bema
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9. Freiwillige Kennzeichnungsziffern „BEMA-Leistungen in Allgemeinanästhesie“ 
 
Ab dem 01.01.2026 haben Praxen die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis Leistungen, die in 
Allgemeinanästhesie durchgeführt wurden, im Rahmen der Abrechnung in ihren PVS-Syste-
men zu kennzeichnen. 
 
Hintergrund sind Bestrebungen zur Verbesserung der Versorgung insbesondere von Kindern 
und Menschen mit Beeinträchtigungen. Da derzeit keine systematischen Informationen über 
vertragszahnärztliche Behandlungen in Allgemeinanästhesie erfasst werden, soll nun eine frei-
willige Kennzeichnung der Abrechnungsleistungen eingeführt werden. Hierzu können zukünf-
tig die BEMA-Leistungen, die in Allgemeinanästhesie erbracht wurden, gekennzeichnet wer-
den, in dem für die entsprechende Behandlungssitzung zusätzlich eine der nachfolgenden so-
genannten „fiktiven Gebührennummern“ erfasst wird: 
 

▪ ANAEP – Leistungen in dieser Sitzung wurden unter Allgemeinanästhesie in den eige-
nen Praxisräumen erbracht 

 
▪ ANAEX – Leistungen in dieser Sitzung wurden unter Allgemeinanästhesie außerhalb 

der eigenen Praxisräume erbracht 
 

▪ Es handelt sich um eine Kennzeichnungsmöglichkeit, d.h. sie ist nicht verpflichtend 
vorgeschrieben. Gleichwohl bitten wir darum, dass in allen zutreffenden Behandlungs-
konstellationen eine Kennzeichnung erfolgt, da nur so ein Überblick für die Versor-
gungssituation gewonnen werden kann. Die entsprechenden Kennzeichnungen wer-
den im Rahmen der Abrechnung nicht an die gesetzlichen Krankenkassen weiterge-
geben. 

 

 Die im Bereich der KZVS geltenden Festlegungen zur Meldung von Fallkonstellationen, 
in denen zahnärztliche Leistungen in Vollnarkose erbracht werden und die nicht unter 
die Systematik der HVM-Grenzwerte fallen (Kinder unter 12 Jahren, die nicht mit dem 
Zahnarzt zusammenarbeiten sowie Patientinnen und Patienten mit mangelnder Ko-
operation bei geistiger Behinderung oder schweren Bewegungsstörungen), bleiben 
von den neugeschaffenen Kennzeichnungsziffern unberührt. Das im MSZ Nr. 2/2025 
vom 14.03.2025 beschriebene Verfahren gilt unverändert fort. 

 
 
 
10. Beschlüsse des Zulassungsausschusses 
 
Der Zulassungsausschuss für den Zulassungsbezirk Saarland hat in seinen Sitzungen am 
30.06.2025 und am 22.09.2025 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 

Beschlüsse: Vertragszahnarztsitz: 

Zulassung für: 

Nastassja Nolwenn Altholz (KFO) Homburg 

Dr. Moritz Helfen Merzig 

Véronique Celine Plein Wadern 
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Ende der Zulassung für: 

Erlend Schildt Bexbach (30.06.2025) 

Dr. Cornelia Schwindling Merzig (31.12.2025) 

Dr. Franz-Peter Schwindling Merzig (31.12.2025) 

Fred Walter Blieskastel (31.03.2025) 

Dr. Isabelle Laufersweiler Saarbrücken-St. Johann (30.06.2025) 

Dr. Jens Miethlau Losheim am See (31.12.2025) 

  

Verlegung des Vertragszahnarztsitzes: 

Patrick Weimer von Kirchenstraße 15, 66571 Eppelborn 

nach Brunnenstraße 3 a, 66571 Eppel-

born 

  

Ende der Genehmigung einer Berufsausübungsgemeinschaft: 

Dr. Cornelia Schwindling Merzig 

Dr. Franz-Peter Schwindling  

  

Dr. Isabelle Laufersweiler Saarbrücken-St. Johann 

Dr. Björn Echterhoff  

  

BEGINN Anstellung:  

Angestellter Zahnarzt in Praxis 

Nicole Katharina Schmidt BAG Dr. Franz-Peter Schwindling / Dr. Cor-

nelia Schwindling 

Dr. Yvonne Katharina Redeker Dr. Björn Echterhoff 

Dr. Franziska Siena Dr. Silke Maginot 

Maximilian Meiser Ruth Arenz 

Jean-Francois Maxime Huver Dr. Vincent Pissoat 

Kim Philipp Schmidt Markus Christian Lange 

Dr. Manfred Louis Bernd Schöndorf 

Dr. Patrik Schmelzer Dr. Christian Lamest 

Dr. Anton Kares BAG Dr. Horst Kares / Dr. Alexandra Ka-

res-Vrincianu 

Dr. Tina Rodemer BAG Dr. Rainer Gettmann / Dr. Daniela 

Guth-Gettmann 

Sophia Theres Meisinger BAG Werner Michael Meyer / Frank Fi-

scher 



 MSZ Nr. 15/2025 vom 18. Dezember 2025 Seite: 10 
_________________________________________________________________________________ 

Dr. Mascha Kristin Döbritz Salgado Maria Mirsei 

Dr. Jens Miethlau Dr. Susanne Burkhardt 

Dr. Cornelia Schorr Dr. Olena Wagner 

Dr. Christina Müller Ines Faust 

dr. med. dent. Ralph Wälder Dr. Marion Di Lorenzo, M.Sc. 

Dr. Jan Beckmann Dr. Jochen Beckmann 

Julian Till Peter Dörzapf Dr. Michael Dörzapf  

Zena Hammadi Alaa Aldeen Alhamad 

Dr. Tabea Glanz Dr. Alexander Georg Glanz (KFO) 

Dr. Pauline Maier Dr. Alexander Georg Glanz (KFO) 

Dr. Sonja Neukirch BAG Dr. Michael Dörr / Michael Mathieu 

Dr. Mario Recca BAG Philipp Braun / Dr. Wolfgang Jung 

  

ENDE Anstellung:  

Angestellter Zahnarzt in Praxis 

Nicole Katharina Schmidt Dr. Sandra Kremers 

Dr. Yvonne Katharina Redeker BAG Dr. Isabelle Laufersweiler / Dr. 

Björn Echterhoff 

Maximilian Meiser Dr. Christian Sobek 

Dr. Bernd Urig Jomard Aumary 

Omnia Al-Abyad Anja-Katrin Böttcher, MSc 

Omnia Al-Abyad Dr. Marion Di Lorenzo, M.Sc. 

Dr. Anja Blaes-Salz Sandro Cuffaro 

Dr. Rainer Heß Dr. Olena Wagner 

Ralf Schäfer Dr. Carina Christine Theobald 

Dr. Cornelia Schorr Corina Andras-Altmeyer 

Dr. Pauline Maier Dr. Michael Henzler, M.Sc. M.Sc. 
 
 
 
 
11. Strukturfonds 
 
Alle Informationen rund um den Strukturfonds finden Sie auf der Homepage der KZVS unter 
 

https://www.kzv-saarland.de/beitrag/praxen/strukturfonds 
 

 Dort stehen Ihnen auch die aktuellen Antragsformulare für die Fördermaßnahmen 
„Neuniederlassung bzw. Praxisübernahme“ sowie „Praxiserweiterung“ zur Verfügung. 

 

 Die förderfähigen Gemeinden (zahnärztliche Versorgung) und die förderfähigen Mittel-
bereiche (kieferorthopädische Versorgung) sind in der entsprechenden Bekanntgabe 

https://www.kzv-saarland.de/beitrag/praxen/strukturfonds
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aufgeführt. Diese Bekanntgabe ist diesem MSZ als Anlage beigefügt – und sie steht 
natürlich auch auf der Homepage der KZVS zur Verfügung. Sie finden dort auch die 
jeweils aktuelle Fassung der Förder-Richtlinie der KZVS. 

 
 
 
 
12. Vertreterversammlung | Neufassungen von Satzung, Wahlordnung und Reise-

kosten- und Entschädigungsordnung 
 
Die Vertreterversammlung hat in ihrer Sitzung am 26.11.2025 Neufassungen 
 

▪ der Satzung 
 
▪ der Wahlordnung sowie 
 
▪ der Reisekosten- und Entschädigungsordnung 
 

verabschiedet. 
 
Die jeweiligen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen der Neufassungen sind zwischenzeitlich 
erfolgt. 
 
Die Ausfertigungen der Neufassungen von Satzung, Wahlordnung und Reisekosten- und Ent-
schädigungsordnung sind dieser Ausgabe des MSZ als Anlagen beigefügt. 
 
Die Neufassungen treten zum 01.01.2026 in Kraft und stehen daher in Kürze auf der Home-
page der KZVS unter 
 

https://www.kzv-saarland.de/praxen/rechtliches 
 
zur Verfügung. Dort wählen Sie den Themenpunkt „Organisation – KZV Saarland“. 
 
 
 
 
 
 
Anlagen zum MSZ Nr. 15/2025: 
 
▪ HVM-Grenzwerte (Anlage 1) für das 1. Quartal 2026 
▪ HVM-Grenzwerte (Anlage 2) für das 1. Quartal 2026 
▪ Punktwerte 2026 für den Bereich Heilfürsorge (Bundespolizei und Bundeswehr) 
▪ Bekanntgabe der förderfähigen Gemeinden und Mittelbereiche (Strukturfonds – Stand: 

01.01.2026). 
▪ Ausfertigung der Satzung der KZVS 
▪ Ausfertigung der Wahlordnung der KZVS 
▪ Ausfertigung der Reisekosten- und Entschädigungsordnung der KZVS 
 

https://www.kzv-saarland.de/praxen/rechtliches


HVM-Grenzwerte für I/2026

Gruppe Zahnärzte

von 1 bis 350 +8 % 108
von 351 bis 450 +6 % 106
von 451 bis 550 +4 % 104
von 551 bis 650 +2 % 102
von 651 bis 750 (Basisgrenzwert) +0 % 100
von 751 bis 950 -1 % 99
von 951 bis 1.150 -2 % 98
von 1151 bis 1.350 -3 % 97
ab 1.351 -4 % 96

Fallzahlen aller KCH-Behandlungsfälle
Veränderung des
Basisgrenzwertes

Grenzwert:
Punkte pro Fall

Gruppe Oralchirurgen

von 1 bis 350 +8 % 113
von 351 bis 450 +6 % 111
von 451 bis 550 +4 % 109
von 551 bis 650 +2 % 107
von 651 bis 750 (Basisgrenzwert) +0 % 105
von 751 bis 950 -1 % 104
von 951 bis 1.150 -2 % 103
von 1151 bis 1.350 -3 % 102
ab 1.351 -4 % 101

Fallzahlen aller KCH-Behandlungsfälle
Veränderung des
Basisgrenzwertes

Grenzwert:
Punkte pro Fall

Gruppe Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen

Unabhängig von der Fallzahl 144

Fallzahlen aller KCH-Behandlungsfälle
Grenzwert:

Punkte pro Fall

Für die Einordnung der Praxis in die Fallzahlstufen der Grenzwerttabellen wird die Gesamtsumme
der abgerechneten Behandlungsfälle des Quartals verwendet.
Für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen gibt es keine Abstufung der Grenzwerte anhand der Fallzahlen.

Bei den ausgewiesenen Grenzwerten (Punkte pro Fall) sind die Prozentsätze der Erhöhung oder
Absenkung bereits eingerechnet.
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland
Körperschaft des öffentlichen Rechts



HVM-Fallgrenzwerte für kieferorthopädische Leistungen für I/2026

  

von 21 bis 200 +4 % 177 €

von 201 bis 350 +2 % 174 €

von 351 bis 550 (Basisgrenzwert) +0 % 170 €

von 551 bis 700 -1 % 169 €

ab 701 -2 % 167 €

Fallzahlen aller
KFO-Behandlungsfälle

Veränderung des
Basisfallgrenzwertes

Grenzwert:
Honorar (€) pro

vollwertiger Fall (*)

(*) vollwertiger Fall = KFO-Behandlungsfall, der eine der BEMA-Nrn. 119 oder 120 enthält.
KFO-Fälle, die keine der BEMA-Nrn. 119 oder 120 enthalten, erhalten den 0,3-fachen Betrag
des KFO-Fallwertes.

  
Auf Praxen mit weniger als 21 KFO-Behandlungsfällen im Quartal findet die Anlage 2 zum
HVM keine Berücksichtigung.
Bei den ausgewiesenen Fallgrenzwerten (Honorar (€) pro Fall) sind die Prozentsätze der
Erhöhung oder Absenkung bereits eingerechnet.
Die Fallgrenzwerte werden immer auf volle EURO-Beträge aufgerundet.

Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Anlage MSZ 15/2025 Beschluss vom: 16.12.2025
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Punktwerte der Heilfürsorgeträger  

ab 01.01.2026 
Bundesministerium des Innern (BMI) 

und Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) 
 
 
 
Punktwerte BMI (in Euro): 

 

 

 

Punktwerte BMVg (in Euro): 

 
 
 
*Der Punktwertsteigerung liegt ein prozentualer Steigerungssatz für das Jahr 2026 in Höhe 

von 4,78 v. H. zugrunde. 

Leistungsbereich (Basis-) 
PW 2025 

PW-Steigerung 
für 2026* 

Punktwert  
ab 01.01.2026 

KCH/KG/KB/PAR 1,4255 0,0681 1,4936 

KFO 1,2241 0,0585 1,2826 

ZE 1,2486 0,0597 1,3083 

IP 1,5252 0,0729 1,5981 

Sprechstundenbedarf 2,0231 0,0967 2,1198 

Leistungsbereich (Basis-) 
PW 2025 

PW-Steigerung 
für 2026* 

Punktwert  
ab 01.01.2026 

KCH/KG/KB/PAR 1,4255 0,0681 1,4936 

KFO 1,2241 0,0585 1,2826 

ZE 1,2486 0,0597 1,3083 

IP 1,5252 0,0729 1,5981 

Sprechstundenbedarf 2,0166 0,0899 2,1130 
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